
Gemeinde Damshagen 
 
 

Beschlussvorlage 
BV/03/23/036 
öffentlich 

 

 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 der Stadt 
Klütz für die Neubebauung südlich der "Neuen Reihe" 

in der Ortslage Oberhof 
Hier: Stellungnahme als Nachbargemeinde 

Organisationseinheit: 

Bauwesen 
Datum 

04.09.2023 
Bearbeiter: 

Antje Burda 
Verfasser: 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Bauausschuss der Gemeinde Damshagen 
(Vorberatung) 20.09.2023 Ö 

 
Sachverhalt: 
 
Information über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB 
Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
 
die Stadtvertretung der Stadt Klütz hat in ihrer Sitzung am 20. Juni 2022 den Beschluss über 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 gefasst.  In der Sitzung am 17. Juli 2023 hat die 
Stadtvertretung der Stadt Klütz den Beschluss über die Billigung des Vorentwurfes des 
Bebauungsplanes Nr. 44 für die Neubebauung südlich der „Neuen Reihe“ in der Ortslage 
Oberhof gefasst.  
 
Die Stadt Klütz stellt den Bebauungsplan Nr. 44 für den Ortsteil Oberhof auf, um 
planungsrechtliche Voraussetzungen für die Neubebauung südlich der Straße Neue Reihe 
zu schaffen. 
 
Das Aufstellungsverfahren wird im zweistufigen Regelverfahren durchgeführt. 
 
Die Nachbargemeinden werden um Stellungnahme gebeten. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss der Gemeinde Damshagen empfiehlt der Bürgermeisterin, für die 
Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 der Stadt Klütz für die Neubebauung südlich der 
"Neuen Reihe" in der Ortslage Oberhof weder Anregungen noch Bedenken zu äußern. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
 
 Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
 durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
 
 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
 unvorhergesehen und 
 unabweisbar und  

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
 
 

Deckung gesichert durch 
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
 
X Keine finanziellen Auswirkungen. 

 

 

Anlage/n: 
1 2023-08-24KlützB44_Damshagen_Anschreiben öffentlich 

 
2 2023-08-16Kluetz_B44_Vorentwurf_A3A4_TöB öffentlich 

 
3 2023-08-18-Kluetz-B44_TeilB-Text_Vorentwurf_TöB öffentlich 

 
4 2023-08-21_Kluetz_B44_BG-Vorentwurf_TöB öffentlich 
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Informationen zum Datenschutz finden sie unter : https://www.kluetzer-winkel.de/datenschutz oder im QR-Code 

Bankverbindungen:  Sprechzeiten:  

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest  dienstags, mittwochs, 
09.00 Uhr - 12.00 Uhr 

IBAN: DE89 1405 1000 1000 0373 43  donnerstags, freitags 
SWIFT-BIC NOLADE21WIS  dienstags 13.30 Uhr - 16.00 Uhr 
   donnerstags 13.30 Uhr - 18.00 Uhr 
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4. September 2023 

 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 der Stadt Klütz für die Neubebauung südlich der 
"Neuen Reihe" in der Ortslage Oberhof  
 

hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB 

 und Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

 

die Stadtvertretung der Stadt Klütz hat in ihrer Sitzung am 20. Juni 2022 den Beschluss über die 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 gefasst.  In der Sitzung am 17. Juli 2023 hat die 

Stadtvertretung der Stadt Klütz den Beschluss über die Billigung des Vorentwurfes des 

Bebauungsplanes Nr. 44 für die Neubebauung südlich der „Neuen Reihe“ in der Ortslage Oberhof 

gefasst.  

 

Die Stadt Klütz stellt den Bebauungsplan Nr. 44 für den Ortsteil Oberhof auf, um planungsrechtliche 
Voraussetzungen für die Neubebauung südlich der Straße Neue Reihe zu schaffen. 
 
Das Aufstellungsverfahren wird im zweistufigen Regelverfahren durchgeführt.  
 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt in Form einer 

öffentlichen Auslegung. Der Vorentwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 der Stadt 

Klütz und die zugehörige Begründung liegen in der Zeit vom 22. August 2023 bis einschließlich 

22. September 2023 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB im Amt Klützer Winkel, Schloßstraße 1, 23948 

Klütz während folgender Zeiten 

- dienstags bis freitags: von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr,  

- dienstags:   von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr und  

- donnerstags:   von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr,  

und nach vorheriger Terminvereinbarung über diese Zeiten hinaus zur Einsichtnahme öffentlich 

aus, worüber wir Sie hiermit unterrichten. 

 
Zusätzlich sind die Planunterlagen in das Internet unter der Adresse https://www.kluetzer-
winkel.de/bekanntmachungen/index.php und in das zentrale Internetportal des Landes 

Amt Klützer Winkel 
Der Amtsvorsteher 

 

für die amtsangehörigen Gemeinden 

Damshagen, Hohenkirchen, Kalkhorst, Ostseebad Boltenhagen, Stadt Klütz und Zierow 

Amt Klützer Winkel  Schloßstraße 1  23948 Klütz 
 

 Auskunft erteilt: A. Burda 
  Sachbearbeiterin Bauwesen 
   
Telefon:   038825 / 393-406 
E-Mail:  a.burda@kluetzer-winkel.de 
Zimmer:   208 
AZ:     AB            
 
Zentrale:   038825 / 393-0 
Fax:  038825 / 393-710 oder -19 
Internet:  https://www.kluetzer-winkel.de/ 

 
Amt Klützer Winkel 
Gemeinde Damshagen 
Schloßstraße 1 
23948 Klütz 
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Mecklenburg-Vorpommern (Bau- und Planungsportal M-V) zur Einsichtnahme für den Zeitraum der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung eingestellt.  
 
Parallel werden Sie im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB um Äußerung gebeten. Wir bitten Sie, uns 
Aufschluss über beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen zu geben oder sonstige 
Maßnahmen und deren zeitliche Abwicklung, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
bedeutsam sein können. 
Darüber hinaus bitten wir Sie um Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. 
Sollten Sie über Informationen verfügen, die für die Ermittlung und Bewertung des 
Abwägungsmaterials zweckdienlich sind, stellen Sie uns diese bitte zur Verfügung. Ihre 
Stellungnahme erbitten wir innerhalb eines Monats nach Erhalt dieses Schreibens. 
Andernfalls geht die Stadt davon aus, dass Sie keine Belange geltend machen bzw. 
Anregungen oder Hinweise nicht geben. 
 
Für Rückfragen und Erörterungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
i. A. A. Burda 
Sachbearbeiterin Bauwesen 
 
Anlage 
Planzeichnung-Teil A (Vorentwurf) 
Teil B-Text (Vorentwurf) 
Begründung (Vorentwurf) 
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Planungsstand: Vorentwurf 17. Juli 2023     1 

TEIL B  TEXT 
DEN BEBAUUNGSPLAN Nr. 44 IE 

 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
                                                   
 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
  
 
 ALLGEMEINES WOHNGEBIET  
  

 
Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 

 
1.1 Im  

-  
- die der Versorgung des Gebietes diene - und 

Speisewirtschaften sowie  
-  kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
 

1.2  
-  Betriebe des Beherbergungsgewerbes, ausgenommen Ferienwohnungen i.S. des 

 13a BauNVO,  
-  

 
-   

 
1.3 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die NVO ausnahmsweise 

n Nutzungen 
- Nr. 4 Gartenbaubetriebe, 
- Nr. 5 Tankstellen     

nicht  
 

1.4 Im Allgemeinen Wohngebiet sind  13a BauNVO als 
en 

- Nr. 1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,   
-  

Bebauungspla  
 

1.5 
ohnungen, die der 

dauerwohnlichen Nutzung durch Personen dienen, die ihren Lebensmittelpunkt in der 
-  
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II. 

ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 
 . 15, Nr. 20, Nr. 25 BauGB) 

 
1. G   

15 BauGB) 
 
1.1 D

anzulegen, zu erhalten und dauerhaft zu sichern.  
 
1.2. ist 

dauerhaft zu erhalten.  
 
1.3. 

- 
b  

 
1.4.  
 
2. 

ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 
  
 
2.1. Die Streuobstwiese ist mit heimischen standortgerechten Obstsorten zu bepflanzen. Die 

Wiesenbereiche sind extensiv zu pflegen.  
 
 Anmerkung:  
 

bestimmt.   
 
3. 

 SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
 

 
3.1  

der Allee und auf der Feldflur, sind dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind diese mit 
heimischen und standortgerechten Baumarten zu ersetzen. 

 
 Anmerkung:  

Anpflanzungen werden bei der weiteren Vorbereitung und auf der Grundlage einer 

 
 
 
III.  

4 BauGB -V) 
 
 Anmerkung:  

Aufstellungsverfahrens auch nach Vorlage der Vermessung in der Entwurfsphase 
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IV.       
 

 
 Anmerkung:  

Belange und deren Anforderungen  
 

 
V.  HINWEISE 
  
1. BODENDENKMALE 

 

-V. In 
n glich zu benachrichtigen. Der 

Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten 

den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der 
Anzeige. 
 

2. MUNITIONSFUNDE 
 

vorhanden. 

Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. 

heranzuziehen. 
-rechtlichen 

Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr 

liche Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen.  

beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V zu erhalten. Ein entsprechendes 
 

 
3. ALTLASTEN/ A   

 
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 44 der 

weder Altlasten noch Altlastenverdachtsf  
 

tz 
des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesbodenschutzgesetz  
LbodSchG M-
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4.  
 

ll vorhandene Drainageleitungen 

dung des 
Grund- 

oder die Bes
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 TEIL 1     

1. Planungsgegenstand 

1.1  

Christinenfeld, Goldbeck, Grundshagen, Hofzumfelde, Oberhof, Steinbeck, 
 

 
- im Norden und Osten an die Ostsee sowie an das Gemeindegebiet des 

Ostseebades Boltenhagen, 
- emeinden Hohenkirchen, Warnow, Damshagen, 
- im Westen an die Gemeinden Kalkhorst und Roggenstorf. 
Gemeinsam mit den Gemeinden Damshagen, Hohenkirchen, Kalkhorst, Zierow 

Verwaltungsg  Am 31. 

Statistisches Amt M-
2020  Amtliche Einwohnerzahlen in Fortschreibung des Zensus 2011). 

Dienstleistungen des qualifizierten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Grundbedarfs ges
Tourismusschwerpunktraum.  

1.2 Planungsanlass und Planungserfordernis 

bauliche Entwicklungen zum Wohnen in den Ortsteilen Hofzumfelde und Oberhof 
vor. Im Ortsteil Arpshagen wurden die 

 
 

Wesentlichen entlang der 
Neue Reihe . 

 
 

rtslage Oberhof mit 
einem Wohngebiet zu schaffen. Dazu soll der Bebauungsplan Nr. 44 aufgestellt 

ls Ackerland genutzt.  
 
Das Planungsziel besteht in der Schaffung der planungsrechtlichen 
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ohnformen unter 
Beachtung der Vorgaben aus  

1.3 Abgrenzung des Plangeltungsbereiches 

"Neue Reihe" 
in der Ortslage Oberhof am 20. Juni 2022 gefasst.  
 
Das Plangebiet befindet sich i  
 

 
- im Nordosten:  Reihe" (miteinbezogen),  
-   
-   
- im Nordwesten:  

an zu entnehmen. 
 

 
Abb. 1: Lage des Plangebietes auf der ALKIS 2018 von ZVG 
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Abb. 2: Geltungsbereich des B-Planes Nr. 44 auf topographischer Karte 

1.4 Plangrundlage 

Als Plangrundlage den Vorentwurf dient in Amtliche Liegenschaftskarte, 

Weiteren ist die Erstellung eines Lage- 

Kartengrund
Auswirkungen zugrunde zu legen. 

1.5  

Realisierung des 
   

1.6 Planverfahren 

Der Aufstellungsbeschluss wurde von der Stadtvertretung am 20. Juni 2022 
gefasst. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte gemeinsam 

ntwurf 
wurde am 17. Juli 2023 von der Stadtvertretung gefasst. 
Die Aufstellung der Bauleitplanung ist im zweistufigen Regelverfahren nach dem 
BauGB erforderlich. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 ist mit der 

arallelverfahren verbunden. 
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1.7 Bestandteile des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan Nr. 44  
- Teil A -  1: 1.0  
- Teil B - en,  
-  
 

wesentliche Auswirkungen des Planes entsprechend dem Stand des Verfahrens 
 

Dem Bebauungsplan wird der 

 

1.8 Wesentliche Rechtsgrundlagen 

Der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 liegen folgende Rechtsgrundlagen 
zugrunde: 
 
- Baugesetzbuch in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

Nr.176),  
 

- 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. 
des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr.176), 

 
- Verordnung 

Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90) vom 18. Dezember 

14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802), 
 
- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. 

Oktober 2015 (GVOBl. M-
26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033), 

 
- -Vorpommern (KV M-V) vom 

 

Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467). 

 
Weiterhin sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 
folgende Rechtsgrundlagen zu Grunde zu legen: 
 
- WHG - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes, in der Neufassung des 

Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts vom 31. Juli 2009 
(BGBI. I S. 2585
2021 (BGBI. I S. 3901), 

 
- LWaG - Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vom 

30. November 1992 (GVOBI. M-
vom 08. Juni 2021 (GOVBl. M-V S. 866), 
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- BNatSchG -
(Bundesnaturschutzgesetz), vom 29. Juli 2009 (BGBl. Teil I Nr. 51, S.2542), 

S. 3908), 
 

- NatSchAG M-V - Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur 

- NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 
(GVOBl. M-
05. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), 
 

- BBodSchG  
zur Sanierung von Altlasten (Bundes-

Februar 2021 (BGBl. I S. 306), 
 

- BBodSchV  Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, vom 12. Juli 

vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S.1328),  
 

- LBodSchG M-V  -
Vorpommern (Landesbodenschutzgesetz) vom 4. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 

M-V S. 219). 

1.9 Fachgutachten 

Im Rahmen der Aufstellung der Bauleitplanung sind die erforderlichen 
Fachgutachten, insbesondere: 
- zum Artenschutz, 
- zur Baugrundbeurteilung, 
-  
vorgesehen. 
Die 
einer gutachterlichen Stellungnahme bewertet werden. 

2.   

2.1 Landesraumentwicklungsprogramm 

bebauten Ortslagen durch die Nutzung erschlossener Standortreserven sowie 
 (in Anpassung an 4.1 (5) 

Z LEP M-V und 4.1 (2) Z RREP WM). Die Standorte zur Nachnutzung sind 

Umgestaltung verbunden.  
 

Entwicklung in Anspruch genommen. In der Ortslage Oberhof sollen die 
htigung der 

ortsbestimmenden Allee in der eue Reihe  

ein Alternativangebot zu den sonstigen Standorten in der Stadt vorgesehen. 
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2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm

(vgl. 3.2.2(1) Z RREP WM). Wie 

Z RREP WM). Neben der Entwicklung 
von Fl

- und 

ung des Grundzentrums durch 
ein Angebot von Standortalternativen. 

Teil als Nachverdichtung zum an
Entwicklungen in Arpshagen sind im Wesentlichen planungsrechtlich 
abgeschlossen. Die Bebauung ist im Wesentlichen erfolgt. Einzelne Reserven 
bestehen noch. Im Ortsteil Hofzumfelde wird das Planungsrecht auf ehemals 
land

planungsrechtlichen Sicherung der Wohnfunktion innerhalb der bebauten 
Ortslage von Oberhof, mit dem Bebauungsplan Nr. 43, soll der Bebauungsplan 

und zur 
entwickelt werden. Die Aufstellung des 

bebauten Bereich. Die planungsrechtlichen Vorbereitungen erfolgen. 

Entwicklung vorzubereiten.  
Ein Konzept, das d
standortbezogen entwickelt werden.  

2.3  

 

2.4 ungsplan 

einer zunehmenden touristischen Entwicklung an der Wohlenberger Wiek und 
der damit einhergehenden zunehmenden Bedeutung Oberhofs ist aus Sicht der 

 und 
erforderlich. Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 44 

Landwirtschaft  dargestellt. Der 
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Abb. 3:  
 

Plangebietes auf dem 
dargestellt.  

2.5 Landschaftsplan 

gefertigt, sind jedoch aus derzeitiger Sicht keine Planungs- und 
der Auswirkung auf 

die landschaftliche Situation im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens 
auseinander. 

2.6 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Vorbereitung der baulichen Entwicklung 
eue Reihe  durch die 

rforderlich. Der Bebauungsplan ist die verbindliche Vorgabe zur 
Schaffung von Planungsrecht. 

Stellungnahme vom 09.05.2023 zur 
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entwickelt auf der Grundlage der Vereinbarkeit mit den Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung den Bebauungsplan 

 
 

  Neue Reihe
es zur 

Planungsanzeige vom 09.05.2023 
 

i  
Bogen der Ortsumgehungsstra
Ortsteile ist im Wesentlichen abgeschlossen bzw. die planungsrechtliche 

Oberhof soll als 
 entwickelt werden. 
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raumordnerischen 

Ackerwertzahl von 50. 
Standortentscheidung zu eigen. 
Die Entwicklung der Ortslage wird im Ortsteil Oberhof im Rahmen der 

Die alternative bauliche Entwicklung 

 
Aus Sicht des stellungnehmenden Landkreises ist ein wasserwirtschaftliches 

ereiten. Die Aufgabenstellung 

abgestimmt.  

3. Beschreibung des Plangebietes und der Umgebung 

3.1  

L01 gut 
angebunden. Neben Wohnbedarfen in verdichteter Bauweise in 

ein alternatives Angebot an Einzel-, Doppel- 
Ortsteil vorgesehen. Die Wohnung
vorzubereiten und entsprechend dauerhaft zu sichern. Entsprechende 
Festsetzungen zur Sicherung der Dauerwohnnutzung sind vorgesehen und 

Rahmen der Planerwerkstatt Wohlenberger Wiek im Jahr 2012 wurden die 

vorzubereiten. Im Rahmen der Vorbereitung des Standortes wird beurteilt, dass 

 

3.2  

 Neue Reihe  ist der 
vorhandene Baumbestand der Baumreihe/Allee zu beachten. Der Bereich ist 

der Allee. 

zudem   
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Abb. 4: Luftbildaufnahme mit Abgrenzung des Plangebietes zur Darstellung der baulichen und 

landschaftlichen Situation (Quelle: www.gaia-mv.de) 

3.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte 

F

einzelnen Heckenelemente charakteristisch. Hier sind im Rahmen des 
 Auswirkungen zu beschreiben und 

darzustellen. Die auf dem Luftbild dargestellten Standorte sind mit einer 
Fotodokumentation bewertet. Sonstige Schutzobjekte, wie einzelne 
Heckenabschnitte werden im Rahmen des weiteren Planaufstellungsverfahrens 
betrachtet  
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Abb. 5:   

(Quelle: www.gaia-mv.de) 
 

 
Abb. 6: Luftbild mit Standorten der  

(Quelle: www.gaia-mv.de) 
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-302), 
-401). Das Gebiet 

befindet sich nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes.  
rnahen Feldhecke (1) und die 

 
 

 
Abb. 7: -V  

-SA 3.0), mit eigener Bearbeitung  
 

-V 
sind im Rahmen des Planungsprozesses  

3.4  

Die Stra  Neue Reihe  sind in Bezug auf ihre 
 und zu bewerten. Die 

 hat Auswirkungen auf die 

bewerten und zu nutzen. 
 Bodendenkmale im Bereich sind nicht bekannt. Aufgrund der 

Altlasten. 

3.5 Technische Infrastruktur 

Neue Reihe  
Gebiet genutzt werden. Es sind Anlagen zur Energieversorgung und zur 
Schmutzwasserentsorgung sowie Trinkwasserversorgung vorhanden. 
Anfor

 Die Anforderungen der unteren 

beachten.  
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3.6

Die Eigentumsv
zu. Der Anlassgeber ist an der Umsetzung des Gebietes abschnittsbezogen 
interessiert. 

4. Inhalt des Bebauungsplanes  

4.1  

Auf der Grundlage der Variantenuntersuchung wurde ein 
Neue 

Reihe  entwickelt

t
Oberhof verbessert werden. Die 

werden. Der Schutz der Allee wird entsprechend g

zu einer entsprechenden Anpassung des 
, 

inwiefern andere Konzepte der verkehrlichen Anbindung - zum Beispiel einfache 
Anbindung mit Wendeanlagen - 
der Zielsetzungen geeignet sind.  

etwa 36 en ausgegangen. Eine detaillierte Bewertung an die 
- 

 die  

beachtet.  

e) wird auch die dauerhafte Sicherung der Allee gewahrt. Innerhalb des 

 
Die Va   In den 

-  
 
Die einzelnen Varianten werden im Folgenden dargestellt.   
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Variante 1
 

Eingriffe in den Baumbestand durch Herstellung von Zufahrten. Ebenso bestehen 
 zwischen der Fahrbahn der 

 
 

 
Abb. 8: Variante 1 
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In Variante 2 werden durch -

der somit von der Allee, sind auf 2 Anbindungen an die 

orgesehen. Hier bietet sich eine Alternative 

D
Neue Reihe  

 

 
Abb. 9: Variante 2 
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In Variante 3
2 auseinander. Es kommt weiterhin zu einer Reduzierung der Auswirkungen auf 
der Allee durch die 

 . Die Bebauung erfolgt entlang der 
jedoch keine abschnittsweise Anbindung bzw. 

 Eine 
 

 

 
Abb. 10: Variante 3 
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Variante 4 untersetzt die vorangegangenen Varianten, insbesondere Variante 3. 
Weiterhin ist die Eingriffswirkung auf die Allee reduziert. Es kommt zu 3 
verkehrlichen Anbindungen, die eine Abschnittsbildung zulassen. Es verbleibt 

des Gru

Bearbeitung ist ein detaillierter Lage-   
 werden, dass 

die 

weiteren Vorbereitung und Diskussion erfolgen.  
 

 
Abb. 11: Variante 4 
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5. Planungsrechtliche Festsetzungen 

Zielsetzung des 
Aufstellungsbeschlusses die textlichen Festsetzungen 

Nutzung und die Sicherung der Dauerwohnnutzung. Touristische 

insbesondere in Wohlenberg oder in Christinenfeld. Die bauliche Entwicklung in 

Umsetzung. 

5.1 Art der baulichen Nutzung 
) 

 
Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 
 
Im Allgemeinen  
-  
- - und 

 
- 

Zwecke. 
 
Au  
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, ausgenommen Ferienwohnungen 

 13a BauNVO,  
- 

 
- Verwaltungen. 
 

 
- Nr. 4 Gartenbaubetriebe, 
- Nr. 5 Tankstellen     

 
 
Im  13a BauNVO als 

en 
- Nr. 1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,   

-  

 
 

Wohnungen, die der dauerwohnlichen Nutzung durch Personen dienen, die ihren 
- bzw. 

 
 
Mit diesen Festsetzungen soll die dauerhafte Wohnfunktion gesichert werden, 
Ferienwohnungen und Zweitwohnungen ausgeschlossen werden.  
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5.2
- 20 BauNVO) 

 

ist im Wesentlichen eine offene Bauweise in Form von Einzel- und 

Realisierung des Vorhabens sollen auch verdichtete Bauformen in geringem 
 

Spektrum. 

5.3 berb
Anlagen 

 
 
I

geringem 

erfolgen. 

5.4  
 

 

2 
Betreuun  

, je Doppelhaus 1 Wohnung zuzulassen; ggf. 

2  In Hausgruppen ist je Reihenhaus 1 Wohneinheit 
maximal vorgesehen.  

5.5  
 

 
Die verkehrliche Anbindung soll durch einfache Anbindung an die 

 

5.6  
4 BauGB) 

 

Aufstellungsverfahren. 

5.7  
7 BauGB) 

 

 und Abgrabungen 
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eine 
der Ermittlung des Bezugspunktes erfolgen.  

6.  
( -V) 
 

n 

im Zuge des Aufstellungsverfahrens auch nach Vorlage der Vermessung in der 

anzuwenden. 
 
Die Gliederung ist nac

der Einfriedungen differenziert zu betrachten. 

 

7. utzungsregelungen, 
M Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft 

( ) 
 
Differenzierte Festsetzungen und die konkrete Ausformung erfolgen im weiteren 

Erhaltung 

Allee. 

7.1  
5 BauGB) 

 
 D

erhalten und dauerhaft 
zu sichern.  

 
 

ist dauerhaft zu erhalten.  
 
 

pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die F - und 
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7.2
Natur und Landschaft 

20 BauGB) 
 

Die Streuobstwiese ist mit heimischen standortgerechten Obstsorten zu 
bepflanzen. Die Wiesenbereiche sind extensiv zu pflegen.  

 
Planverfahren bestimmt. 

7.3  
 

25b BauGB) 
 
  

entlang der Allee und auf der Feldflur, sind dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang 
sind diese mit heimischen und standortgerechten Baumarten zu ersetzen. 
Anpflanzungen werden bei der weiteren Vorbereitung und auf der Grundlage 

 

8.  

 
Planungsalternativen genutzt werden. Es sind 4 Planungsalternativen dargestellt 

 

9. Ver- und Entsorgung  

Die Belange der Ver- und Entsorgung werden mit den  

Beurteilungsgrundlage. 
Im Rahmen der gesamtkonzeptionellen Betrachtung ist ein Energiekonzept 

en sind offen zu 
halten. Eine detaillierte Bewertung erfolgt im weiteren Aufstellungsverfahren. 

Betrachtungen von Luftw
halten. Es kommt 

jedoch darauf an, immissionsschutzseits Konflikte zu minimieren. 
 
1. Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung 
2.  
3. hwasser 
4. Energieversorgung 
5. Telekommunikation 
6. Abfallentsorgung 
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10.

 von etwa 5,5 ha ein. Die Bau- und 

 
 
 

 
 

 
 1 4.579,00 
 2 9.928,90 
 3 8.775,70 
 4 13.112,30 

Gesamt: 36.395,90 
 
   

 
r  5 2.451,30 
r  6 4.358,00 

Achse 7 642,80 
Schutzgr  8 5.798,00 
Gesamt: 13.250,10 

   
   5.769,80 

   
   

 qm 
 36.395,90 

Gesamt  13.250,10 
 5.769,80 
 55.415,80 

   
Geltungsbereich auf Plan 55.415,80 
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11. N

 
 

 
 

11.1 Bau- und Kulturdenkmale/ Bodendenkmale 

eich sind bisher keine Bau- und Kulturdenkmale/ 
Bodendenkmale bekannt. 

12. Hinweise 

Hinweise 

 

12.1 Bodendenkmale 

 entdeckt werden, gelten die Bestimmungen des 
-

em 

erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 

12.2 Munitionsfunde 

vorhanden. 

sonstige im Zusammenhang mit dem Munitionsbergungsdienst stehende 

Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der 

gege  
-rechtlichen 

Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als 
 der Baustelle arbeitende Personen 

Baufeldes einzuholen.  
ung 

-V zu erhalten. Ein 

empfohlen. 
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12.3 Altlasten/ Altlastenverdachtsf

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind innerhalb des Bebauungsplanes 
Nr.  

 im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) im Rahmen der 

Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesbodenschutzgesetz  LbodSchG M- e 

 

12.4  

erhalten bzw. wiederherzus

- 
uch 

denen unmittelbar bzw. mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des 

Monat vor Baubeginn bei der un

13. Wesentliche Auswirkungen der Planung 

13.1  

 erstmalige 

Zuzug ergeben sich Auswirkungen auf den Verkehr und den daraus induzierten 

  

13.2 Verkehrliche Auswirkungen 

Verkehrliche Auswirkungen ergeben sich durch die Zunahme des Verkehrs durch 

 

13.3 Inan  

 

13.4 Auswirkungen auf die Umwelt 

Auswirkungen auf die Umwelt ergeben sich durch die Inanspruchnahme 

Versiegelungen sind durch entsprechende Ausgleichs- 
auszugleichen. Die Ausgleichs- 
Planaufstellungsverfahrens ermittelt. 
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Immissionsschutzrechtliche Anforderungen sind im weiteren 
Planaufstellungsverfahren zu ermitteln und zu bewerten. 

13.5 Klimaschutz und Klimaanpassung 

 

13.6 Kosten 

der Planungsabsicht nicht  
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TEIL 2  - Umweltbericht  

Die Bewertung der Umweltbelange erfolgt im Rahmen des 
Planaufstellungsverfahrens. Das Beteiligu
Abs. 1 BauGB dient zur Ermittlung von Umfang und Detaillierungsgrad der 

 
 

 zur Entwicklung des Wohnens. Oberhof ist einer 
derjenigen Ortsteile noch 
Wohnbebauung vorgesehen ist.  
 

entsprechenden Gliederungspunkten vorgesehen:  

1. Einleitung  

2. Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes 

3. Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden 

4.  

4.1 Fachgesetze 

4.2  

4.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte 

5.  

6. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

6.1 Abgrenzung des Untersuchungsrahmens 

6.2 Bewertungsmethodik 

6.3 Beschreibung und Bewertung des Umweltzustandes (Basisszenario) 

6.3.1 Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

 
6.3.2  

 
6.3.3 Schutzgut Boden 

 
6.3.4 Schutzgut Wasser 
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6.3.5 Schutzgut Luft und Klima 

 
6.3.6 

Boden, Wasser, Klima, Luft 

 
6.3.7 Schutzgut Landschaft/ Landschaftsbild 

 
6.3.8 Schutzgut Mensch  

 
6.3.9  

6.4 
der Planung 

6.5 
der Planung 

6.5.1 Auswirkun  

 
6.5.2  

 
6.5.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

 
6.5.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

 
6.5.5 Klima und Luft 

 
6.5.6 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete 

 
6.5.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft/ Landschaftsbild 

 
 

6.5.8 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die 
 

 
6.5.9  

 
6.5.10 Wechselwirkungen zwischen den  

 
6.5.11 Vermeidung von Emissionen sowie der  

 
6.5.12 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 

von Energie 

 
6.5.13  insbesondere 

des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes 

 
6.5.14  
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6.5.15 Bebauungsplan 

sind 

 
6.5.16 hliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die 

Umwelt 
6.5.17 Kumulierung mit den Auswirkungen mit benachbarten Plangebieten 

 
6.5.18 

 

 
6.5.19 Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe 

6.6 Aussagen zum Artenschutz 

6.7 Eingriffs-/ Ausgleichsermittlung 

 
6.7.1 Gesetzliche Grundlagen 
6.7.2 Bestandsbeschreibung und Bilanzierungsgrundlagen 
6.7.3 Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

 
6.7.4 Ermittlung des additiven Kompensationsbedarfes 

 
6.7.5  

 
6.7.6  

7. 
Umweltauswirkungen 

7.1 ung und 
Minimierung 

7.2  

7.3  

8.  

9.  

9.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 

Zusammenstellung der Angaben 

9.2 r Auswirkungen auf die 
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9.3  

9.4  
Beschreibungen und Bewertungen herangezogen wurden 
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TEIL 3  Ausfertigung   

1.  

 
 

Neue Reihe  in der Ortslage Oberhof wird 
in der Sitzung der Stadtvertretung am  gebilligt. 
 
 
 

     (Siegel) 
 
 

 
J  

 der Stadt  

2. Arbeitsvermerke 

 
Aufgestellt in Zusammenarbeit mit der Stadt  durch das: 
 

 
Rudolf-Breitscheid-  

 
Telefon 0 38 81 / 71 05  0 
Telefax 0 38 81 / 71 05  50 
mahnel@pbm-mahnel.de 
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